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RS UVS Kärnten 2004/06/03 KUVS-45-
46/4/2004
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 03.06.2004

Rechtssatz

Werden dem Berufungswerber als Lenker eines Lkw die Überschreitung der Tageslenkzeiten vorgeworfen, so be3ndet

er sich nicht in einer schuldausschließenden Notstandssituation gemäß § 6 VStG, wenn seine Ehegattin sich in einem

sehr kritischen Gesundheitszustand allein zuhause befunden hat und auch der Beschuldigte mit großen

gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hat, da gerade für den Beschuldigten, auch im Interesse einer zielführenden

Hilfeleistung, Anlass zu einer besonnenen, nicht aber zu einer überstürzten Handlungsweise bestand, zumal

zweifelsohne andere Möglichkeiten vorhanden sind eine solche Situation zu bewältigen; zB durch das Wählen einer

weiteren Transportgelegenheit.
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Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html

 2026 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
https://www.jusline.at/gesetz/vstg/paragraf/6
http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
file:///

	RS UVS Kärnten 2004/06/03 KUVS-45-46/4/2004
	JUSLINE Entscheidung


